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GOZ & BEMA

Wir trauern

um unsere 

Kollegen

Dr. Klaus-Dieter Bickel
geboren am 13.10.1933

verstorben am 17.06.2013

Dr. Dieter Kunth
geboren am 21.01.1937

verstorben am 23.07.2013

Dr. Manfred Simon
geboren am 02.09.1942

verstorben am 31.07.2013

Zahnärztekammer Berlin

Für Verlangensleistungen sind kei-
ne Pauschalen mehr berech-
nungsfähig? Richtig! Während es 

nach der vormals gültigen GOZ für aus 
zahnmedizinischer Sicht nicht notwendi-
ge Leistungen, wie z. B. die Anbringung 
von Zahnschmuck, möglich war, eine 
Pauschale zu vereinbaren, ist dies nach 
der Änderung der GOZ zum 01.01.2012 
nicht mehr möglich.
Im Gegensatz zur alten GOZ, in der es in 
§ 2 Abs. 3 hieß, dass die Vergütung für 
in der GOZ nicht enthaltene Wunschleis-
tungen des Patienten abweichend von 
der GOZ vereinbart werden konnte, ist in 
der Neufassung des Paragrafen das Wort 
„abweichend“ nicht mehr vorhanden.
Wenn aber bei der Festlegung der Ver-
gütung nicht mehr von den Regelungen 
der GOZ abgewichen werden darf, bleibt 
nur das übrig, was die GOZ gemäß § 3 
regulär als Vergütung vorsieht. Für zahn-
ärztliche Leistungen sind das Gebühren.
Die berechnungsfähigen zahnärztlichen 
Leistungen sind entweder im Gebühren-

verzeichnis der GOZ beschrieben (§ 4 
GOZ), oder es handelt sich um andere 
zahnärztliche Leistungen, deren Berech-
nung nach den Vorschriften des § 6 GOZ 
(Gebühren für andere Leistungen) vor-
zunehmen ist, also in Form von Analog-
gebühren oder durch GOÄ-Gebühren. 
Für Leistungen, die nicht im GOZ- und 
auch nicht im GOÄ-Verzeichnis aufge-
führt sind, ist somit die Analogberech-
nung anzuwenden.
Für eine Leistung, die – wie das Anbrin-
gen von Zahnschmuck – das Maß des 
zahnmedizinisch Notwendigen über-
schreitet, müssen gemäß § 2 Abs. 3 
GOZ vorab in einem Heil- und Kosten-
plan die Erbringung der Leistung und 
ihre Vergütung schriftlich vereinbart wer-
den. In der Rechnung ist eine solche 
Leistung als Verlangensleistung zu kenn-
zeichnen (s. § 10 Abs. 3 Satz 7 GOZ).

ZÄK GOZ-Referat
Dr. Helmut Kesler und Daniel Urbschat

Keine Pauschalen

Berechnung von 
Verlangensleistungen 
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